Formulierungshilfe für den § 765a-Antrag zur Bereinigung des sog. Monatsanfangsproblems
	Absender: Kontoinhaber/in



Geschäftsnummern der PfÜB/PfÜV: ...

Antrag nach § 765a ZPO (hilfsweise nach §§ 850k Abs. 4 i.V.m. § 850f Abs. 1 ZPO) auf einmalige Freigabe des unpfändbaren Kontoguthabens ohne Anrechnung auf den monatlichen P-Kontoschutz 
· verbunden mit dem Antrag auf Erneuerung des Moratoriums nach § 835 Abs. 3 ZPO
für Konto Nr. ... bei der ... XY-Bank 

In der Vollstreckungssache

  A, B, C ... 
(alle Gläubiger mit Adresse)
gegen 

  X
(Schuldner mit voller Adresse)

beantrage ich, 

 FORMCHECKBOX 
  1.  die o.g. Kontopfändung gem. § 765a ZPO teilweise aufzuheben und den Drittschuldner anzuweisen, für mein im Betreff genanntes P-Konto für den Monat ___________ einen zusätzlichen unpfändbaren Monatsbetrag gem. § 850k Abs. 1 und Abs. 2 ZPO - ohne Anrechnung auf den monatlichen P-Konto-Freibetrag - freizugeben, 
hilfsweise 
gem. § 850k Abs. 4, § 850f Abs. 1 ZPO den Drittschuldner anzuweisen, für mein im Betreff genanntes P-Konto für den Monat ___________  einen zusätzlichen unpfändbaren Monatsbetrag gem. § 850k Abs. 1 und Abs. 2 ZPO - ohne Anrechnung auf den monatlichen P-Konto-Freibetrag – freizugeben.
 FORMCHECKBOX 
  2.  die Vollstreckung insoweit einstweilen einzustellen.
 FORMCHECKBOX 
  3.  gemäß § 765a i.V.m. § 732 Abs. 2 ZPO die Vollstreckung in das Konto bezüglich eines Betrages in Höhe von ...... € vorab aufzuheben und die sofortige Auszahlung anzuordnen.
 FORMCHECKBOX 
  4.  gemäß § 835 Abs. 3 ZPO anzuordnen, dass der Drittschuldner eingehende Gutschriften künftig erst vier Wochen nach dem Buchungstag - jeweils zum darauf folgenden Monatswechsel - an den Gläubiger abführen oder den Betrag hinterlegen darf.
Begründung zu 1.

Mein o.g. Girokonto wird seit .... als P-Konto geführt. Es ist durch o.g. Pfändungs- und Überweisungsbeschluss/-beschlüsse/-verfügungen gepfändet.

Im Zeitpunkt der Zustellung des PfÜB/PfÜV befand sich ein Guthaben in Höhe von .... auf dem gepfändeten Konto. Dieses Guthaben entstammt der laufenden Lohn-/Sozialleistungszahlung, die – wie immer - zum Ende des Vormonats gutgeschrieben wurde. 

Aus diesem Guthaben bestreite ich die Ausgaben für Lebenshaltung, Miete usw. im laufenden Monat.
Deshalb wäre mein Pfändungsfreibetrag für den laufenden Monat bereits ausgeschöpft, wenn zum Ende des laufenden Monatsdie Gutschrift für den Folgemonat eingehen wird.

Ohne die beantragte Freigabe müsste der Drittschuldner diesen laufenden Lohn-/Sozialleistungs​eingang zum Monatswechsel an den pfändenden Gläubiger auskehren. Damit würden mir jegliche finanziellen Mittel zur Bestreitung meines Lebensunterhalts fehlen. Diese Auswirkung der Kontopfändung stellt sich als eine „sittenwidrige Härte“ dar, denn der Gläubiger würde seine Forderung letztlich zulasten der Sozialkassen beitreiben. Dies soll nach dem in § 850f Abs. 1 Buchstabe a ZPO formulierten Rechtsgedanken jedoch gerade verhindert werden (siehe auch NJW 2007, 2703 zum Schutz existenzsichernder Leistungen auf dem Konto eines Dritten).
Allein der beantragte Freigabebeschluss vermag meine Existenzgrundlage zu sichern und zugleich sicherzustellen, dass meine Lohn-/Sozialleistungsgutschrift ihrem Zweck entsprechend verwandt werden können. Der übliche unpfändbare Monatsbetrag muss mir deshalb einmalig ohne Anrechnung auf meinen gesetzlichen P-Kontoschutz ausgezahlt werden. 

Danach steht der P-Konto-Freibetrag als Übertrag nach § 850k Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 850k Abs. 2 Satz 2 ZPO im Folgemonat zusätzlich zur Verfügung. Damit wird meiner Bank als Drittschuldnerin die EDV-mäßige Kontoführung, wie von der Gesetzesreform beabsichtigt, ermöglicht.

Begründung zu 2.
Da zu besorgen ist, dass die Entscheidung über den Antrag zu 1. erst nach Ablauf der vierwöchigen Sperrfrist (§ 835 Abs. 3 S. 2 ZPO) ergehen kann und der Drittschuldner inzwischen an den Gläubiger auszahlen muss, ist die Vollstreckung einstweilen einzustellen.

Begründung zu 3.
Da ich über keine finanziellen Rücklagen verfüge, bin ich zur Sicherung meiner Existenz auf die sofortige Auszahlung angewiesen.

Begründung zu 4. 

Im Falle einer Nachzahlung oder verspäteter Zahlung künftiger Sozialleistungen bzw. künftigen Lohns (Problem der Monats-Doppelleistung) wird sich diese Situation wiederholen. Deshalb besteht die Notwendigkeit, das Moratorium generell für jede Gutschrift um 4 Wochen zu verlängern und so ein Zeitfenster für den notwendigen Schuldnerschutz zu eröffnen. 
Um meiner Bank als Drittschuldnerin trotzdem die EDV-mäßige Abwicklung des P-Kontos zu ermöglichen, soll die Auskehrung/Hinterlegung einheitlich auf den darauf folgenden Monatswechsel terminiert werden.
Bitte unterrichten Sie auch das Kreditinstitut vorab telefonisch bzw. per Fax.

(Ort, Datum)
                                                          (Unterschrift Klient/in) 

Anlagen:

–
Lohnabrechnung/Kindergeldbescheid/Sozialleistungsbescheid/Kontoauszug in Kopie*

–
Ggf. schriftliche Versicherung „an Eides Statt“, dass keine weiteren Geldmittel verfügbar sind.

–
Gemeinsame Kundeninformation von AGSBV und ZKA zum Monatsanfangsproblem 
      (falls verfügbar )

	


· Je nach Fallgestaltung den zutreffenden Textbaustein mit verwenden.       
*    Unzutreffendes bitte streichen.
erarbeitet von Dr. Claus Richter, LAG Schuldnerberatung Berlin und Prof. Dr. Dieter Zimmermann, EFH Darmstadt 
Vgl. zum Monatsanfangsproblem beim P-Konto auch die gemeinsame Kundeninformation von AGSBV und ZKA, welche zum Download bereit steht unter:

http://www.forum-schuldnerberatung.de/right.htm (eingestellt am 12.08.2010)
An das Amtsgericht


– Vollstreckungsgericht –


...................................





An die Vollstreckungsstelle/Stadtkasse


...................................





Achtung: Hier sind sämtliche PfÜB/PfÜV aufzuführen, die ergangen sind!








